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In erster Linie entscheidend ist immer die Rechtslage; man kann das als Lehrer kritisieren,
daran halten muss man sich aber immer. Es steht aber immer die Möglichkeit offen, die
Rechtsvorschriften im Rahmen des Ermessensspielraums zu interpretieren! Wenn der
Schulleiter als Vorsitzender der Teilkonferenz den §53 so interpretiert, dass Eltern (die ja bei
Volljährigen nicht mehr Erziehungsberechtigte sind) teilnehmen und wenn sich die Schule dazu
noch das Einverständnis aller Beteiligten quittieren lässt, wüsste ich nicht, was gegen die
Teilnahme sprechen würde.

Wenn es einen Dezernenten stört, wird er schon sein Veto erheben, aber das kann man immer
noch in aller Ruhe abwarten.
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